
 
Garantiebedingungen der Solar Wiebe GmbH & Co. KG  
 
Gewährt die Solar Wiebe GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 3, 51647 Gummersbach (im Folgenden: 
Garantiegeber) dem Kunden (im Folgenden: Garantienehmer) eine Garantie, so gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen: 
 

1. Garantieumfang 
 
1.1 Der Garantiegeber garantiert für eine Dauer von 5 Jahren die technische Funktionsfähigkeit 
der Anlage. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten, für die eine separate 
Herstellergarantie besteht. 
 
1.2 Die Frist beginnt mit der vereinbarten und betriebsbereiten Fertigstellung der Anlage. 

 
2. Garantieleistungen; Wahlrecht des Garantiegebers; Ausschluss der Garantieansprüche 

 
2.1 Liegt ein Garantiefall vor, so ist der Garantiegeber verpflichtet, den Mangel nach seiner 
Wahl entweder zu beseitigen oder das betroffene Element der Anlage durch ein neuwertiges, 
funktionsfähiges Element zu ersetzen. Die Garantie umfasst ausschließlich die Material- und 
Montagekosten sowie Reisekosten des Garantiegebers und seiner Angestellten, nicht jedoch 
weitere hinzukommende Kosten. 
 
2.2 Ansprüche der Garantie sind ausgeschlossen, wenn 

• der Garantienehmer selbst oder ein nicht vom Garantiegeber beauftragter Dritter 
den Mangel durch unsachgemäße Behandlung der Anlage oder durch eigene 
Arbeiten verursacht hat 

• der Garantienehmer die Anlage nicht regelmäßig auf Mängel überprüft hat, es sei 
denn, die nicht erfolgte / unzureichende Überprüfung der Anlage ist nicht 
ursächlich für den Mangel. Der Garantienehmer hat die Anlage insbesondere auf 
äußere Beschädigungen, Verschmutzungen und Ertragseinbrüche zu überprüfen. 

 
3. Pflichten des Garantienehmers 

 
Garantieansprüche hat der Garantienehmer binnen eines Monats nach Kenntnis vom 
Garantiefall beim Garantiegeber schriftlich anzuzeigen. Der Garantienehmer ist verpflichtet, 
den Mangel bei der Anzeige zu beschreiben.  
 

4. Anzeige des Garantiefalls und gerichtliche Geltendmachung 
 
4.1 Erlangt der Garantienehmer Kenntnis von den Umständen eines Garantiefalls, so hat er 
den Garantiegeber unverzüglich nach Kenntnis, jedoch spätestens binnen der Frist nach Ziffer 
3, schriftlich zu kontaktieren. Die Kontaktaufnahme hat über folgende Anschrift zu erfolgen: 
 
Solar Wiebe GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 3, 51647 Gummersbach 
 



Zur Wahrung der Frist nach Ziffer 3 ist die schriftliche Anzeige des Garantiefalls erforderlich. 
 
4.2 Nach Anzeige des Garantiefalls wird der Garantiegeber eine renommierte Prüfstelle damit 
beauftragen, den behaupteten Mangel zu prüfen. Die Kosten dieser Prüfung trägt im Falle des 
Vorliegens eines Garantiefalls der Garantiegeber, im Übrigen der Garantienehmer.  
 
4.3 Ansprüche aus dieser Garantie verjähren binnen sechs Monaten. Die Frist beginnt zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Garantienehmer Kenntnis vom Garantiefall erlangt oder hätte erlangen 
müssen. 
 

5. Keine Beschränkung der gesetzlichen Ansprüche 
 
Diese Garantieerklärung ist neben den gesetzlichen Ansprüchen des Garantienehmers aus 
dem zugrunde liegenden Vertragsverhältnis anwendbar. Die Garantie hat keinen Einfluss auf 
die gesetzlich dem Garantienehmer zustehenden Rechte und beschränkt diese nicht. Vom 
Garantiegeber erbrachte Garantieleistungen verlängern die Gewährleistungsfrist nicht. 


